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„Bei der Ausgestaltung der Leistungen und
der Erfüllung der Aufgaben sind die
unterschiedlichen Lebenslagen von
Mädchen und Jungen zu berücksichtigen,
Benachteiligungen abzubauen und die
Gleichberechtigung von Mädchen und

§ 9 Abs. 3 KJHG

Gleichberechtigung von Mädchen und
Jungen zu fördern.“
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 Den koedukativen bzw. gemischtgeschlechtlichen Bereich
als weitaus größten Teil der Kinder und Jugendhilfe.

 Dieser Bereich umfasst alle Angebote, Hilfen und
Einrichtungen, die sowohl mit/für Mädchen als auch mit/für
Jungen arbeiten.

 Hier bedeutet der Auftrag, alle Angebote geschlechtsbezogen
zu planen und durchzuführen, dass sowohl die Bedürfnisse,

Der Auftrag des § 9 (3) in der Praxis 
in Bezug zum Betreuten Mädchenwohnen

zu planen und durchzuführen, dass sowohl die Bedürfnisse,
Interessen, Fähigkeiten und Problemlagen der Mädchen als
auch die der Jungen berücksichtigt werden.
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 Der zweite Bereich ist die Arbeit mit Mädchen und jungen
Frauen in geschlechtshomogenen Angeboten (Stichwort:
Mädchenarbeit).

 Sie zeichnet sich dadurch aus, dass in rein weiblichen
Zusammenhängen mit emanzipatorischer und/oder
feministischer Zielsetzung gearbeitet wird.

 Diese Arbeit findet sowohl in Mädcheneinrichtungen statt als

Der Auftrag des § 9 (3) in der Praxis 
in Bezug zum Betreuten Mädchenwohnen

 Diese Arbeit findet sowohl in Mädcheneinrichtungen statt als
auch als spezifischer Programmbaustein im koedukativen
Rahmen.

01.09.2018Dr. Alexandra Geisler www.alexandra-geisler.de



 Das Angebot des Betreuten Mädchenwohnens richtet sich an: 

 junge Frauen ab 15 Jahren, unabhängig von Herkunft, 

Sozialisation, Ethnie/Kultur und Religion,

 junge Frauen mit geschlechtsspezifischen 

Gewalterfahrungen und den sich daraus ergebenden Folgen 

Zielgruppe  des Betreuten Mädchenwohnens

Gewalterfahrungen und den sich daraus ergebenden Folgen 

bzw. die davon bedroht sind,

 junge Frauen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund.
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 Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht erst
durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit
traumatisierten und psychisch belasteten jungen
Menschen konfrontiert.

 Die Thematik findet im Kontext von Flucht jedoch eine
verstärkte Aufmerksamkeit.

 Im Betreuten Mädchenwohnen findet die Arbeit zum

Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt

 Im Betreuten Mädchenwohnen findet die Arbeit zum
großen Teil mit Klientinnen statt, für die sexuelle und
geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen ebenfalls zu
den Fluchtursachen zählen, aber auch fluchtspezifische
sowie postmigrantische Erfahrungen darstellen.
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prämigratorische Ereignisse z.B.

 Benachteiligung bei der Versorgung mit Nahrung, 
medizinischer Versorgung und beim Zugang zu Bildung 

 emotionale und körperliche Misshandlung
 Kinderehe
 sexueller Missbrauch 
 arrangierte Ehe oder Androhung derselben 
 Genitalverstümmelung oder Androhung derselben 

Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt

 Genitalverstümmelung oder Androhung derselben 
 Kriegserlebnisse
 Entführung durch Mitglieder der Konfliktparteien
 Massenvergewaltigungen und erzwungene Schwangerschaften
 Menschenhandel
 Verfolgung
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fluchtspezifische Erfahrungen  z.B.

 sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung 
 Nötigung, Erpressung durch Autoritätspersonen / Personen in 

Machtpositionen 
 Dauer und Kosten der Flucht i.V.m. Zwangsprostitution 

Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt

 Dauer und Kosten der Flucht i.V.m. Zwangsprostitution 
 Misshandlungen
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postmigratorische Erfahrungen  z.B.

 sexuelle Ausbeutung von unbegleiteten Mädchen oder jungen 
Frauen, die sich um einen Rechtsstatus im Aufnahmeland oder 
um Zugang zu Unterstützung und Ressourcen bemühen 

 Missbrauch in Aufnahmeeinrichtungen / durch 
Familienangehörige, Ehrenamtliche, Vormünder*innen, 

Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt

Familienangehörige, Ehrenamtliche, Vormünder*innen, 
Fachkräfte

 prekäre Situation in Inobhutnahmestellen / Hostels
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 Die Kinder- und Jugendhilfe bietet Betroffenen sichere 
Orte, damit sie erlittene Traumatisierungen in 
Herkunftsmilieus bewältigen können.

 Die Kinder- und Jugendhilfe stellt sicher, dass Kinder 
und Jugendliche keiner Re-Traumatisierung durch Peers 

Das doppelte Mandat der sicheren 
Orte in der Kinder- und Jugendhilfe

und Jugendliche keiner Re-Traumatisierung durch Peers 
oder Professionelle ausgesetzt sind.
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Bestandteile von Schutzkonzepten
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The Power of
our Voices I
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Präventionsthemen
01.09.2018Dr. Alexandra Geisler                                          www.alexandra-geisler.de 



The Power of
our Voices II
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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